
Schwesig: Mindestlohn steigt in zwei 
Schritten auf 14,60 Euro 

 
Das Bundeskabinett hat heute die Erhöhung des 
Mindestlohns beschlossen. Er soll zum 1. Januar 2026 auf 
13,90 Euro steigen. Zum 1. Januar 2027 folgt eine weitere 
Erhöhung auf 14,60 Euro.  
 
„Ich freue mich, dass die Bundesregierung den Vorschlag der 
Mindestlohnkommission vollständig umsetzt. Wer Vollzeit 
arbeitet, muss von seiner Arbeit auch leben können. Deshalb 
ist es richtig, dass der Mindestlohn weiter steigt“, erklärte 
Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. 
 
„Die Erhöhung des Mindestlohns ist zugleich eine Frage des 
Respekts vor der geleisteten Arbeit. Gerade Mecklenburg-
Vorpommern und die anderen ostdeutschen Länder werden 
von der Erhöhung profitieren“, sagte Schwesig weiter.  
 
Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamts wird 
bundesweit jede oder jeder sechste Beschäftigte schon von 
der Erhöhung des Mindestlohnes auf 13,90 Euro profitieren. In 
Mecklenburg-Vorpommern sind es nach dieser Schätzung 
134.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das entspricht 
22 Prozent der Beschäftigten.  
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